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Es ist das Sommerthema in
diesem Jahr, auch in Basel:
öffentliche Bäder und deren
Probleme mit Menschen, die
sich nicht zu benehmenwissen.
Das ist nicht neu.

Blättern wir in der Historie
zurück, stösst man auf
Konflikte, die schon damals
Anlass zu Diskussionen gaben.
Burkinis, die beim Baden
getragen werden, oder Olivenöl
als Bräunungsbeschleuniger,
um nur mal zwei zu benennen,
die mir ohne Recherche einfal-
len. Beides wurde verboten.

Das Gartenbad birgt immer ein
grosses Konfliktpotenzial und
zeigt auf, wie empfindlich der
Mensch reagiert, wenn es ums
Teilen desWassers in Bade-
wäsche geht. Nein, ich lasse
mich nicht auf diese Diskussion
ein, ob es nun das Recht des
ansässigen Steuerzahlers ist,

sein Schwimmbad uneinge-
schränkt nutzen zu können,
ohne Zugang anderer, oder ob
ein Ausschluss als rassistisch zu
definieren ist.

Beide Seiten nerven mich.
Einmal mehr schiessen solch
politisch motivierte, markt-
schreierische Forderungen oder
sturköpfige Gegenreaktionen
am Ziel vorbei.Wir haben nicht
ein politisches Grenzproblem in
den Gartenbädern, sondern ein
gesellschaftliches. Um das zu
unterstreichen, kommt mir
gerade das Tessin zu Hilfe. Dort
wird von der hiesigen Bevölke-
rung gefordert, dass Deutsch-
schweizer doch bitte aus den
öffentlichen Bädern zu verban-
nen seien. Bei Platzmangel soll
doch bitte der Ansässige Vortritt
erhalten.

Ich frage mich, wie diese Form
des Ausschlusses innenpolitisch

definiert wird. Interkantonaler
Rassismus – verkehrteWelt in
der Schweiz? Fühlt sich bei
einer solchen Forderung nun
die rechte Seite rassistisch
diskriminiert, und die Linke
zeigt Verständnis für die Tessi-
ner? Hat sich alles gedreht, weil
es plötzlich um Italienisch
sprechende gegen Deutsch
sprechende Schweizer geht?

Nein, mit Ausgrenzen kommt
man da nicht weiter, wie sich
auch bei anderen Bädern in
Europa zeigt. Alle haben das
gleiche Problem. Das Gartenbad
ist des Menschen öffentliches
BadezimmermitWohnzimmer-
charakter! Es geht um ein
anderes Problem: Es gibt Men-
schen, die wissen sich nicht zu
benehmen! Egal, woher sie
kommen.

Benehmen hat mit Erziehung
zu tun. Und Erziehung hat mit

den Eltern zu tun.Wir leben in
einer hypersensibilisierten Zeit
unter dem Motto: Niemand
muss, alle dürfen. Konfrontatio-
nen wird schon in der Kinderer-
ziehung ausgewichen, Konfron-
tationen könnten zu falschen
Leitsätzen führen, die den
Nachwuchs irritieren. Am
liebsten gibt es auch kein
«Nein» in der Erziehung, son-
dern ein auf Verständnis basie-
rendes «Ich finde das jetzt nicht
so gut». Damit sich Negatives
nicht ausbreiten kann.

Dass der Umgang miteinander
sensibler geworden ist, will ich
nicht schlechtreden. Die
Menschheit entwickelt sich.
Aber das bringt eben auch
Probleme mit sich. Denn die,
welches dieses auf Empathie
basierende Miteinander nicht
verstehen oder nicht verstehen
wollen, sind ein Problem. Sie
pöbeln, sie belästigen, sie

zetteln Streit an, sie sind laut,
kiffen, baden in Unterhosen
und pfeifen demonstrativ auf
die wohlerzogene Gesellschaft.

Tja, und bei solchen Individuen,
egal ob Mann ob Frau, von nah
oder fern, jung oder alt, kommt
man mit der verständnisvollen,
gesellschaftskonformenWohl-
fühlerziehungsmethode nicht
weit. Jetzt besteht aber das
Problem, dass all diese Formen
der Erziehung, die man über
Jahrzehnte so neutral und
verständnisvoll aufgebaut hat,
nicht einfach mit harten Mass-
nahmenwieder rückgängig
gemacht werden können.

Denn dann müsste man ja
einräumen, dass auch mal hart
durchgegriffen werden muss.
Das ziemt sich nicht. Aber
genau dieser Konflikt, dass es
tatsächlich Menschen gibt, die
sich nicht zu benehmenwissen

und der sich zu Recht enervie-
renden Gesellschaft auch noch
demonstrativ die lange Nase
zeigen, ist der ideale Nähr-
boden, umwieder die politische
Keule zu schwingen.

Meiner Meinung nach ist es ein
Erziehungsproblem. Menschen,
die von öffentlichen Institu-
tionen profitieren, sollen sich
korrekt benehmen. Und wenn
sie das nicht tun, werden sie
des Platzes verwiesen. Nur so
merken sie, dass es auch Regeln
gibt, die ein friedliches Mitein-
ander fördern. Und wenn sie
dies begreifen, können sie
wieder kommen. Dem sagt
man Erziehung!

Ärger im Gartenbad: Dem sagt man Erziehung!
Menschen sollen sich in der Badi benehmen. Wer das nicht tut, wird des Feldes verwiesen. Wohlfühlerziehung bringt nichts.

Sendepause

Dani von
Wattenwyl
Moderator, Autor
und BaZ-Kolumnist

Lukas Hausendorf

Das Baselbieter Strafgericht hat
am Freitag einen 60-jährigen
Schweizer wegen Mordes zu
13 Jahren Haft verurteilt – fast
25 Jahre nach der Tat. Im Okto-
ber 2000 hatte der Beschuldigte
einen damals 21-jährigen Dro-
gendealer in einem Kleinwagen
auf dem Parkplatz neben der St.
Jakobshalle inMünchensteinmit
einem Kopfschuss getötet, um
zwei Kilo Kokain ohne die ver-
einbarte Bezahlung von 130’000
Franken an sich zu nehmen.

Eine Tat aus Habgier, aus
«rücksichtslosem Streben nach
Besitz» und einem «heimtücki-
schenVorgehen»,wie esGerichts-
präsidentin Annette Meyer Ló-
pez ausführte. Wäre das Gericht
nicht zum Schluss gekommen,
dass dieTat zweifelsfrei alsMord
qualifiziert werden kann, hätte
der Beschuldigte das Gericht als
freier Mann verlassen. Obschon
er selbst zugestanden hatte, den
tödlichen Schuss abgegeben zu
haben. Ob es ein Unfall, wie er
behauptete, oder Vorsatz war,
wäre irrelevant, dieTatwäre ver-
jährt gewesen. Das hätte zu re-
den gegeben.

Professor findet Verjährung
bei Mord sinnvoll
Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig und ein Gang bis vors
Bundesgericht ist wahrschein-
lich. Mit völlig offenem Aus-
gang. Und unabhängig vom Er-
gebnis wirft der Fall ein Schlag-
licht auf die laufende Debatte
um die Aufhebung der Verjäh-
rung beiMord.Der Ständerat hat
eine entsprechende Standesini-
tiative im Frühjahr überwiesen.
«Der Nationalrat wird der klei-
nen Kammer wohl folgen», ist
sich Strafrechtsprofessor Felix
Bommervon derUniversität Zü-

rich ziemlich sicher. Bommer ist
gegen die Unverjährbarkeit von
Mord, wie vermutlich die Mehr-
heit der Juristen aus der Leh-
re. Der Strafrechtsprofessor und
ZürcherStänderat Daniel Jositsch
(SP) hingegen hat sich fürdieUn-
verjährbarkeit ausgesprochen.Es
betreffe nur ganz wenige, aber
ganz schwere Fälle. «Sie sind für
dieAngehörigen auchnach dreis-
sig oder vierzig Jahren eine star-
ke Belastung», argumentierte Jo-
sitsch in der Ständeratsdebatte.

«Wenn schon», sagt Bommer,
«müsste auch dieVerjährung bei
der vorsätzlichen Tötung aufge-
hoben werden.» Jetzt müsse die
besondere Skrupellosigkeit be-

wiesenwerden.Das sei «ein but-
terweiches Merkmal», das ent-
scheide, ob ein Fall verjähre oder
nicht, sagt Bommer.Der aktuelle
Fall aus demBaselbiet zeige die-
ses Dilemma exemplarisch auf.

Die Erinnerungverblasse und
Aussagen des Täters oder allfäl-
liger Zeugen würden unzuver-
lässiger. «Mit zunehmender Zeit
steigt auch die Gefahr eines Fehl-
urteils.»

Und derWunsch nachAufklä-
rung? Für Hinterbliebene eines
Tötungsdelikts bleibt dieses In-
teresse aufrecht und die offene
Frage nach der Täterschaft eine
möglicherweise lebenslange Be-
lastung. Die Verjährung stoppt

heute nach spätestens 30 Jahren
die Ermittlungen. Tauchen spä-
ter neue Beweise auf,welche die
Identifikation derTäterschaft er-
möglichenwürden – siemüssten
nach geltendem Recht ignoriert
werden. Bommer anerkennt den
Wunsch der Angehörigen. «Die
Justiz arbeitet aber nicht nur für
sie», so der Strafrechtler.

Ständerat argumentiert
mit technischem Fortschritt
Die Strafjustiz arbeite fürdas kol-
lektive Interesse derGesellschaft.
«Irgendwann ist es gerechtfer-
tigt, diese Kräfte aktuelleren Fäl-
len zuzuwenden», findet er.Es sei
auch eine Kosten-Nutzen-Frage.
Allerdings haben sich in derpoli-
tischenDebatte die Gewichte hin
zurPriorisierung derOpferinter-
essen verschoben.

Dennoch hat auch der Bun-
desrat Zweifel, ob die Verjäh-
rungsdebatte zielführend ist.
«Am Ende bleibt möglicherwei-
se nur eine symbolhafte Vor-
schrift, die ihren Zweck nur sel-
ten erreicht und die Erwartungen
vonAngehörigen und derGesell-
schaft enttäuscht», so der Bun-
desrat in seiner Stellungnahme
des ständerätlichen Kommissi-
onsberichts zu diesem Geschäft.
Das könne das Vertrauen in das
Funktionieren der Rechtspfle-
ge mindestens so untergraben
wie ein wegen Ablaufs der Ver-
jährungsfrist ungesühntes Ver-
brechen.

Dem hält Jositsch den techni-
schen Fortschritt entgegen.Neue
technischeMethodenmachen es
heutemöglich,Delikte auch nach
vielen Jahren noch nachzuwei-
sen. Das kann, wie der Fall aus
dem Baselbiet zeigt, auch 25Jah-
re nach der Tat zu einer Verur-
teilung führen. Oder auch nicht,
wie derDiplomatenmord in Genf
zeigte – trotz DNA-Spuren.

Verjährung bei Mord: «Die Justiz
arbeitet nicht nur für die Angehörigen»
Debatte um Strafrecht Fast 25 Jahre nach der Tat hat das Baselbieter Strafgericht einen Mann wegenMordes
verurteilt. Der Ständerat will derweil die Verjährungsfrist aufheben. Ein Strafrechtsprofessor ordnet ein.

«Die Mord-Qualifikation ist ein butterweiches Merkmal.» Strafrechtsprofessor Felix Bommer führt Gründe
für die Verjährung ins Feld. Foto: Universität Zürich

«Irgendwann ist es
gerechtfertigt, die
Kräfte der Justiz
aktuelleren Fällen
zuzuwenden.»
Felix Bommer
Strafrechtsprofessor an
der Universität Zürich

Ettingen Nach einem tödlichen
Unfall in Ettingen sitzt der
Schock tief im Dorf. Am Sams-
tagabend kurz nach 20.45 Uhr
hat ein 29-jähriger Lenker unter
Alkohol- und Drogeneinfluss
auf derWitterswilerstrasse eine
67-jährige Fussgängerin auf dem
Trottoir erfasst und tödlich ver-
letzt. Danach flüchtete der Len-
ker im dunkelgrauen BMW, kur-
ze Zeit später wurde er von der
Polizei in Muttenz angehalten.

Das Auto war zu diesem Zeit-
punkt nur noch auf den Fel-
gen unterwegs, wie auf dem
Foto der Baselbieter Polizei von
der Anhaltung zu sehen ist. Der
Unfalllenker hatte gemäss Alko-
holtest mehr als 1,6 Promille in-
tus undwurde positiv auf Kokain
getestet. Die Staatsanwaltschaft
hat unterdessenUntersuchungs-
haft beantragt.

Zum konkreten Haftgrund
macht die Baselbieter Staats-
anwaltschaft noch keine Anga-
ben.Neben demdringendenTat-
verdacht muss für die Untersu-
chungshaft entweder Flucht-,
Verdunkelungs- oderWiederho-
lungsgefahr gegeben sein.

DerLenker ist gemäss Zeugen-
aussagen vor und nach dem töd-
lichen Unfall in Ettingenmit sei-
ner halsbrecherischen Fahrwei-
se aufgefallen. So berichtet eine
Zeugin auf Facebook, sie habe
gesehen,wie er von der Ettinger-
strasse scharf umdie Ecke in den
Pfeffingerring gerast und dabei
über das Trottoir auf die angren-
zendeWiese gefahren sei.

Unter dem Post in der Face-
book-Gruppe «DubischvoAesch,
wenn du…»meldet sich einewei-
tere Userin zuWort, die den Un-
fallfahrer bereits um 19 Uhr be-
obachtet haben will, wie er mit
stark übersetzter Geschwindig-
keit durch Ettingen gefahren sei.

«Wir haben schon mehrere
Zeugenaussagen, die wir nun
auswerten», sagtAdrian Gaugler,
Sprecher der Baselbieter Polizei,
auf Anfrage. Es sei auch weiter-
hin wichtig, dass sich Zeugen
bei der Polizei melden würden.
Weiter sei man auch auf der Su-
che nach allenfalls vorhandenem
Videomaterial. (lh)

Unfallfahrer unter
Drogeneinfluss soll
in U-Haft kommen
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Die Zeit spult voran. Dabei
wünschten wir uns, dass sich
die Uhren in den Ferienwochen
in Basel doch etwas langsamer
drehen möchten. Nichts da. Die
Zeit macht dieselben Schritte –
nur die Uhren ändern sich.

Überhaupt fehlen mir die alten
Zeitmesser in unserer Stadt.
Früher konnte man den Kopf
strecken – und irgendwo die
Zeit ablesen. Die vertrauten
Uhren sind heute fast alle aus
dem Stadtbild verschwunden.
Und so hat eine kleine Zeit-
geschichte ausgetickt. Nun ja –
fast ausgetickt. Denn gottlob
gibt es noch die Kirchtürme
und offiziellen Häuser, bei
denen die Stunde abzulesen ist.

Unsere Uhr gibt die Zeit im
Kleinbasel an. Sie wacht über
ein uraltes Areal, das ein Kar-
täuserkloster war. Anno 1667
hat der Basler Rat beschlossen,
verwahrlosten Kindern und
Jugendlichen, die elternlos auf
der Strasse leben und betteln
mussten, mit einem Haus
wieder Boden unter die Füsse
zu geben. Damit sie «auf den
rechten Pfad» zurückfinden.

Das erste Haus stand am Stein-
enberg. Das war bald zu klein.
1669 konnte man ins Kartäu-
serkloster an den Rhein umzie-
hen, wo das grosse Areal auch
als Gefängnis genutzt wurde.
Kinder wie Gefangene mussten
für ihr Brot hart arbeiten. Zum
Glück sind diese Zeiten vorbei.

Geblieben ist der Name des
grossen Hauses. Und eben hier,
im prächtigen Hof, entdeckt
man unsere Sprossen-Uhr.
Wie also heisst das Haus
im Volksmund bis heute?
Wir suchen den fünften Buch-
staben. Und das ist ein: …

-minu

Nummer 26

Die rote Uhr am einstigen
Kartäuserkloster. Foto: Nicole Pont

Sommersprossen

Die besten Bilder derWomen’s Euro 2025 in Basel
Rückblick Die Frauenfussball-Europameisterschaft sorgte für grossartige Sport- und Fanmomente.

Mélanie Honegger

Eigentlichwar die Stimmung an
der Pressekonferenz zum Ab-
schluss der Fussball-EM in Ba-
sel gelassen, als sich die Bas-
ler Sicherheitsdirektorin Stepha-
nie Eymann plötzlich direkt an
den Schweizerischen Fussball-
verband wandte. «Nehmen Sie
diesen Schwung und diese posi-
tive Energie dieserEuromit», ap-
pellierte sie namentlich an Zen-
tralpräsident Dominique Blanc,
seinen designierten Nachfol-
ger Peter Knäbel und Claudius
Schäfer, CEO der Swiss Football
League. «Ziehen Sie die nötigen
Lehren für denMännerfussball.»

Grund für den Appell: Die
Fussball-EM der Frauen verlief
friedlich, es kam zu keinemnen-
nenswerten Zwischenfall in Sta-
dien oder Fanzonen.

Die Frauen-EM müsse daher
als Vorbild für den Männer-
fussball gelten, so Eymann. «Es
braucht ein gemeinsames Ein-
stehen für einen Fussball ohne
Gewalt. Niemand sollte Angst
haben müssen, das falsche Tri-
kot zu tragen.»

Sicherheitsdirektorinnen
spannen zusammen
Eymanns Aufruf ist Teil einer
grösseren Aktion, an der ne-
ben der Baselbieter Sicherheits-
direktorin Kathrin Schweizer
auch die Sicherheitsdirektorin-
nen Ylfete Fanaj (Kanton Lu-
zern), Carole-Anne Kast (Kanton
Genf), Karin Rykart (Stadt Zü-
rich), Sonja Lüthi (Stadt St. Gal-
len) und Eveline Salzmann (Stadt
Thun) beteiligt sind. Sie wand-
ten sich in einem Brief an den
Schweizerischen Fussballver-

band sowie an die Swiss Foot-
ball League. «DieWomen’s Euro
2025 ist durchwegs friedlich ge-
wesen», schreiben die Direkto-
rinnen darin. «Obwohl es für
die Teams und deren Fans um
sehr viel gegangen ist, haben
unsere Polizeien vor, während
und nach den Partien kaum
Aggressionen oder Auseinan-
dersetzungen festgestellt.» Die
Europameisterschaft sei daher
beispielgebend.

Hochrisikospiele soll es
nichtmehr geben
Die EM sei mit der Erwartung
verbunden gewesen, ein «po-
sitives Nachwirken» zu erzie-
len. «Aus unserer Sicht bedeu-
tet dies konkret den Wunsch,
ja die Forderung, dass künftig
der Fussball der Männer in der
Schweiz das fröhliche und fried-

liche Kräftemessen der Frau-
en nachahmen muss», heisst es
im Brief. Die EM-Spiele hätten
gezeigt, dass es auch ohne Ge-
walt gehe.

«Wir sind uns einig darin,
dass Prävention besser ist als
Repression», so die Regierungs-
und Stadträtinnen, die in ihrem
Anliegen auch von den Sicher-
heitsdirektoren aus Bern und
Sitten unterstützt werden. «Das
Zielmuss sein, dass künftig nicht
mehr von Risiko- und Hochrisi-
kospielen gesprochenwird, son-
dern von Spielen, zu denen Jung
und Alt ohne Sorge mit unge-
trübter Freude gehen können.»

Wie genau sich die Direkto-
rinnen diese neue Handhabung
vorstellen, geht aus dem Brief
nicht hervor. Eine Stellungnah-
me der Swiss Football League
steht aktuell noch aus.

Polizeidirektorinnen appellieren
an Fussballverband
Nach friedlicher Fussball-EM Ansage an denMännerfussball: Sieben Sicherheitsdirektorinnen aus
Schweizer Austragungsorten fordern von Verbänden und Clubs ein Umdenken.

«Ziehen Sie die
nötigen Lehren
für den
Männerfussball.»

Stephanie Eymann
Basler Sicherheitsdirektorin

Fanmarsch zum Finale: Wind und Wetter konnten diesem englischen Fan nichts anhaben. Foto: Pino Covino

Konnten ohne Regenjacke im Joggeli zuschauen: Der britische Prinz
William (rechts) und seine Tochter Charlotte. Foto: Getty Images

Tausende Schweizer Fans zogen durch Basel zum Eröffnungsspiel
im Joggeli. Foto: Dominik Plüss

Hier posierte die Schweizer Startelf vor dem Eröffnungsspiel.
Sie sollte es bis in den Viertelfinal schaffen. Foto: Markus Fischer (Imago)Beim 1:0 für die Spanierinnen war bei den spanischen Fans in Basel die Welt noch in Ordnung. Foto: Pino Covino


